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Zusammenfassung 

◼ Auf der einen Seite übernehmen die Städte und Gemeinden in Deutschland viele wichtige 
öffentliche Aufgaben. Auf der anderen Seite fehlt es ihnen an Autonomie bei Entscheidun-
gen über Einnahmen und Ausgaben. 

◼ Die aktuellen Haushaltsüberschüsse konnten verhindern, dass die Verschuldung der Kom-
munen weiter steigt. Ende 2017 belief sich der Schuldenstand der Städte und Gemeinden in 
den Flächenländern auf 137,5 Milliarden Euro. 

◼ Problematisch sind vor allem die Kassenkredite, da ihnen keine Vermögenswerte gegen-
überstehen. Die Landkreise und kreisfreien Städte mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung 
in Kassenkrediten liegen vor allem im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und 
Hessen. 

◼ Eine hohe Verschuldung in Kassenkrediten geht einher mit hohen Grund- und Gewerbesteu-
erhebesätzen. Dies kann die wirtschaftliche Dynamik in den betroffenen Kommunen brem-
sen. 

◼ Die Abschaffung der Gewerbesteuer bei gleichzeitiger Kompensation der Gemeinden durch 
eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung würde die Konjunkturabhängigkeit der kommunalen 
Finanzen reduzieren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die strikte Einhaltung des Kon-
nexitätsprinzips. 

◼ Aus ökonomischer Sicht wäre sowohl innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs als auch 
im Rahmen des Länderfinanzausgleichs ein verbessertes Anreizsystem zur Stärkung der Ei-
genständigkeit wichtig, demzufolge Gebietskörperschaften einen größeren Anteil von zu-
sätzlich erwirtschafteten Steuereinnahmen behalten dürfen. 

◼ Eine Altschuldentilgung durch Land und Bund verknüpft mit Vorgaben für die kommunale 
Haushaltskonsolidierung könnte für in finanzielle Schieflage geratene Kommunen ein Weg 
sein, verloren gegangenen Handlungsspielraum zurückzugewinnen. 
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1 Kommunale Finanzen unter Druck 

Es erscheint paradox: Auf der einen Seite übernehmen die Städte und Gemeinden in Deutsch-
land viele wichtige Aufgaben, die über die Lebensqualität der Menschen entscheiden. Auf der 
anderen Seite fehlt es ihnen weitgehend an Autonomie, über das eigene Einnahmen- und Aus-
gabenniveau selbst bestimmen zu können. Zwar regeln sie die Hebesatze bei der Grundsteuer 
und der Gewerbesteuer, die zusammen rund 60 Prozent ihrer Steuereinnahmen ausmachen. 
Allerdings führt dies nicht zu einer effektiven Eigenständigkeit der Kommunen in der Haushalts- 
und Finanzpolitik. Denn bei den restlichen 40 Prozent der Steuereinnahmen, die weitgehend 
aus der Einkommensteuer kommen, hängen die Gemeinden von der zwischen Bund und Län-
dern verhandelten primären Steuerverteilung ab. Zudem werden die eingenommenen Steuern 
im Rahmen der kommunalen Finanzausgleichssysteme neu verteilt. 
 
Noch schwerer wiegt in diesem Zusammenhang, dass auf der Ausgabenseite Aufgaben an die 
Gemeinden übertragen werden, ohne ihnen ausreichende Finanzmittel bereitzustellen. Dabei 
soll nach dem Konnexitätsprinzip eine den Kommunen übertragene Aufgabe mit einer entspre-
chenden Finanzierung einhergehen. In der Folge haben viele Städte und Gemeinden in der Ver-
gangenheit neue Schulden aufgenommen oder die Grundsteuer beziehungsweise die Gewerbe-
steuer erhöht. 
 
Die für die Kommunen mitverantwortlichen Landesregierungen verweisen bei der Finanzaus-
stattung wiederum oftmals auf eigene Zwänge, nicht zuletzt durch die für sie ab 2020 geltende 
Schuldenbremse. In der Zukunft will der Bund stärker unterstützend eingreifen und zu diesem 
Zweck das Kooperationsverbot lockern, nach dem der Bund den Kommunen bisher keine direkte 
finanzielle Unterstützung zukommen lassen darf. Allerdings benötigt nicht jede Kommune zu-
sätzliche Gelder für das Bildungssystem oder die Infrastruktur. Vielmehr ist die Heterogenität 
zwischen Städten und Gemeinden sehr groß, wie eine Auswertung der Verschuldungssituation 
der Kommunen zeigt. 

2 Heterogenes Bild der Kommunalfinanzen 

2.1 Auseinanderdriften bei den Kassenkrediten 

In der aggregierten Betrachtung hat sich die finanzielle Situation der Kommunen in den vergan-
genen Jahren sehr gut entwickelt. Der kommunale Finanzierungssaldo in den 13 Flächenländern 
belief sich unter Einbeziehung der Kern- und Extrahaushalte im Jahr 2017 laut Kassenstatistik 
auf 10,7 Milliarden Euro, nachdem er drei Jahre zuvor noch negativ gewesen war (Statistisches 
Bundesamt, 2018). Pro Kopf bedeutet dies einen Überschuss von 140 Euro im Jahr 2017. In der 
insgesamt verbesserten Lage spiegeln sich vor allem deutlich gesunkene Zinsausgaben und stark 
gestiegene Steuereinnahmen wider. Die Steuerquote der Gemeinden, also der Anteil ihrer Steu-
ereinnahmen am Bruttoinlandsprodukt, hat sich seit 2014 um einen Drittelprozentpunkt auf 3,3 
Prozent erhöht (BMF, 2018). Dies entspricht bezogen auf das Jahr 2018 einem Plus von rund 11 
Milliarden Euro. Gründe hierfür sind gestiegene Hebesätze bei der Grund- und der Gewerbe-
steuer sowie die Progression im Einkommensteuertarif. 
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Die aktuellen Überschüsse konnten ein weiteres Ansteigen der Verschuldung der Kommunen 
insgesamt verhindern und führten sogar zu einem leichten Rückgang seit dem Jahr 2014. Ende 
2017 belief sich der Schuldenstand der Städte und Gemeinden in den Flächenländern auf 137,5 
Milliarden Euro. Das waren 2 Milliarden Euro weniger als 2014 und sogar fast 5 Milliarden Euro 
weniger als 2015. Ende 2010 lag der Schuldenstand dagegen noch bei lediglich 123,6 Milliarden 
Euro.  
 
In den vergangenen 20 Jahren ist die Bedeutung der sogenannten Kassenkredite immer größer 
geworden, über die der überwiegende Teil des Schuldenaufbaus der Kommunen erfolgt ist. Kas-
sen- oder Liquiditätskredite dienen zum Ausgleich vorübergehender Zahlungsengpässe. Den 
Verbindlichkeiten stehen anders als bei Krediten für Investitionszwecke keine Vermögenswerte 
gegenüber, wodurch keine finanzwirtschaftliche Tragfähigkeit gegeben ist (Boettcher, 2012). 
Während der Gesamtbestand an Kassenkrediten der Kommunen im Jahr 2000 noch bei etwa 7 
Milliarden Euro lag, betrug er im Jahr 2005 bereits 24 Milliarden Euro und erreichte schließlich 
den Rekordstand von 48 Milliarden Euro im Jahr 2014 (Statistisches Bundesamt, 2018). Seitdem 
ist der Bestand insgesamt rückläufig, wobei die regionale Verteilung der Kredite äußerst hete-
rogen ist. 
 
Aggregiert man die kommunalen Kassenkredite auf die regionale Ebene der Landkreise und 
kreisfreien Städte, so liegen diejenigen mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung in Kassenkre-
diten vor allem im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen                          
(Abbildung 2-1). Das Saarland führt die Liste im Jahr 2016 mit einem durchschnittlichen Bestand 
je Einwohner in Höhe von 2.160 Euro an. Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen folgen mit 
etwa 1.450 Euro vor Hessen mit knapp 1.000 Euro je Einwohner. In diesen Bundesländern ist 
eine besonders hohe Verschuldung der kreisfreien Städte auffällig. Stark betroffene Regionen 
sind neben dem gesamten Saarland vor allem das Ruhrgebiet sowie der Westen und Süden von 
Rheinland-Pfalz. In Hessen ist diese Art der Verschuldung in den östlichen und südlichen Land-
kreisen und Städten (ohne Landkreis Fulda) am höchsten. Gleichzeitig spielen Kassenkredite in 
vielen anderen Regionen, vor allem solchen in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Thü-
ringen, kaum eine Rolle. 
 
Die Gründe für dieses Auseinanderdriften der Kommunen sind vielfältig. Abbildung 2-1 legt den 
Schluss nahe, dass die Wirtschaftsleistung der Region eine wichtige Determinante ist, da diese 
mit über die Höhe der Steuereinnahmen entscheidet und somit eine wichtige Voraussetzung für 
solide Finanzen bildet. Allerdings dürfen auch Faktoren auf der Ausgabenseite nicht vernachläs-
sigt werden. Studien deuten darauf hin, dass unterschiedliche Bevölkerungsstrukturen und so-
mit unterschiedliche Bedürfnisse an die öffentliche Bereitstellung von Leistungen durch die 
Kommunen eine Rolle spielen (Beznoska/Hentze, 2019; Borck et al., 2015). So beansprucht so-
wohl ein besonders hoher Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung als auch ein hoher Anteil 
an Kindern die öffentlichen Kassen in besonderer Weise, da beispielsweise mehr Geld für die 
(Teil-)Finanzierung von Kindertagesstätten und Sozialdiensten benötigt wird. Hinzu kommen 
zum Beispiel Verpflichtungen zur Deckung der Unterkunftskosten bei Leistungsempfängern 
nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) und Kosten bei der Integration von Flüchtlingen. 
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Abbildung 2-1: Kassenkredite der Landkreise und kreisfreien Städte1) 
zum Jahresende 2016, in Euro je Einwohner 

 
1) 401 Landkreise und kreisfreie Städte; keine Daten für Berlin, Bremen/Bremerhaven und Hamburg; 
Angaben in Klammern: jeweilige Anzahl der Landkreise und kreisfreien Städte. 
Daten: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/Cmt92zBsrzMjMxS 
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2018; eigene Berechnungen 

http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/Cmt92zBsrzMjMxS
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Außerdem gibt es unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen in den Landesverfassun-
gen, die die Finanzaufsicht der Kommunen betreffen. Grundsätzlich ist das jeweilige Land für 
die Aufsicht und Regulierung der kommunalen Finanzen verantwortlich. In einigen Bundeslän-
dern ist der Höchstbetrag für Kassenkredite, den die Kommunen selbst festlegen, vom Land ge-
nehmigungspflichtig (Boettcher et al., 2017). Allerdings verhindert dies nicht zwangsläufig eine 
hohe Verschuldung. So sind die Kassenkredite in Hessen trotz Genehmigungspflicht verhältnis-
mäßig hoch. 

2.2 Negativspirale durch Schulden und Steuererhöhungen 

Neben der Aufnahme von Kassenkrediten haben viele Kommunen die Realsteuerhebesatze der 
Grund- und der Gewerbesteuer erhöht, um einen negativen Finanzierungssaldo auszugleichen. 
Zwischen den Jahren 2012 und 2017 haben über 52 Prozent aller Kommunen deutschlandweit 
die Gewerbesteuerhebesatze angehoben, während diese in gerade einmal 1 Prozent der Kom-
munen gesunken sind (EY, 2018). Davor hatten zwischen 2007 bis 2012 bereits 42 Prozent der 

Kommunen die Hebesatze erhöht. Somit ist – ungeachtet der aktuellen Überschüsse – nicht nur 
ein langfristiger Trend zu höheren Schulden, sondern auch zu flächendeckend angelegten 

Abbildung 2-2: Kassenkredite und Gewerbesteuerhebesätze in Landkreisen und 
kreisfreien Städten 

im Jahr 2016 

 
Gewichtete Gewerbesteuerhebesätze der Landkreise und kreisfreien Städte;  
Stand der Kassenkredite am 31.12.2016; Korrelationskoeffizient 0,48.  
Daten: http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/pRfFCMFYbsTHxT5 
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2018; eigene Berechnungen 

http://dl.iwkoeln.de/index.php/s/pRfFCMFYbsTHxT5
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Steuererhöhungen auf kommunaler Ebene erkennbar. In der Folge gibt es einen mittelstarken 
positiven Zusammenhang zwischen der Pro-Kopf-Verschuldung bei Kassenkrediten und der 
Höhe der Hebesätze der Gewerbesteuer (Abbildung 2-2). Diese Korrelation ergibt sich in sehr 
ähnlicher Form auch mit den Hebesätzen der Grundsteuer B. 
 
Dieser Zusammenhang lässt den Schluss zu, dass hoch verschuldete Kommunen tendenziell ver-
suchen, ihre Einnahmenseite zu verbessern. Dadurch haben sich jedoch zahlreiche Städte und 
Gemeinden in eine Negativspirale begeben, da die Steuererhöhungen das wirtschaftliche Um-
feld beispielsweise für unternehmerische Investitionen geschwächt haben und so weitere Schul-
den die Folge waren. Gleichzeitig konnten finanziell solide Kommunen ihre Hebesatze konstant 
halten oder in Einzelfallen sogar senken. Somit wurden sie noch attraktiver im Wettbewerb mit 
den anderen Kommunen um Unternehmen, Investitionen und Fachkräfte. 

3 Hilfe zur Selbsthilfe bei den Kommunalfinanzen 

3.1 Weniger konjunkturabhängige Einnahmen 

Die Analyse der finanziellen Lage der Kommunen fällt trotz der aktuell hohen Überschüsse eher 
ernüchternd aus. Als Reaktion auf steigende Ausgaben nehmen Kommunen neue Schulden auf 
und erhöhen die Steuern, da ihnen kaum weitere Instrumente auf der Einnahmenseite zur Ver-
fügung stehen. Die teilweise Autonomie der Gemeinden bei den Einnahmen führt ins Leere, 
wenn das Konnexitätsprinzip missachtet wird, demzufolge beschlossene Aufgaben, die an die 
darunterliegende Ebene übertragen werden, finanziell ausreichend gedeckt sein sollen. Denn 
zusätzliche finanzielle Verpflichtungen der Kommunen müssen letztlich vor allem aus den eige-
nen Realsteuereinnahmen bezahlt werden. Gerade die Gewerbesteuereinnahmen haben sich 
jedoch in der Vergangenheit als sehr volatil gezeigt. So fielen die Gesamteinnahmen im Schnitt 
über alle Kommunen im Jahr 2009 über 20 Prozent niedriger aus als im Vorjahr (BMF, 2014). 
 
 
Doch nicht nur konjunkturelle Schwankungen stellen Kommunen vor Liquiditätsschwierigkeiten. 
Auch die Abhängigkeit von einigen wenigen Unternehmen und deren Ertragssituation kann eine 
Herausforderung sein. Etwa 1,6 Prozent der Unternehmen tragen 77 Prozent des Aufkommens 
aus der Gewerbesteuer (BDI/VCI, 2017, 27). Hinzu kommt, dass gerade Kommunen mit hohen, 
durch Bundesgesetze verursachten Sozialausgaben oft in Regionen mit schwacher wirtschaftli-
cher Aktivität liegen und dementsprechend eine geringe Bemessungsgrundlage bei der Gewer-
besteuer vorfinden. Hohe Ausgabenbelastungen gehen also mit einer eher schwachen Einnah-
menbasis einher. 
 
Zielführend wäre eine grundlegende Neuordnung der kommunalen Steuereinnahmen unter der 
Voraussetzung, dass das Konnexitätsprinzip strikt eingehalten wird. Die vollständige Abschaf-
fung der Gewerbesteuer bei gleichzeitiger Kompensation durch eine höhere Umsatzsteuerbe-
teiligung zulasten des Bundes und der Länder würde die Konjunkturabhängigkeit der kommu-
nalen Finanzen reduzieren. Als Ausgleich könnte der Körperschaftsteuersatz so angepasst wer-
den, dass er die wegfallende Gewerbesteuer ersetzt. Bei einer Verteilung der Umsatzsteuermit-
tel auf die Gemeinden müsste § 5a Abs. 2 Nr. 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes 
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(GemFinRefG) entfallen, da im Verteilungsschlüssel die Gewerbesteuereinnahmen enthalten 
sind. Stattdessen könnte der neue Verteilungsschlüssel zu zwei Dritteln auf den Anteil sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort (§ 5a Abs. 2 Nr. 2 GemFinRefG) und zu einem 
Drittel auf den Anteil sozialversicherungspflichtiger Entgelte am Arbeitsort (§ 5a Abs. 2 Nr. 3 
GemFinRefG) angepasst werden. Zudem verschwände die anschließende Gewichtung nach Ge-
werbesteuerhebesätzen. Auch die Gewerbesteuerumlage wäre obsolet, dies ginge allerdings 
zulasten der Länder. 
 
Diese strukturelle Reform hätte neben der Stabilisierungswirkung auf die kommunalen Einnah-
men auch eine Umverteilungswirkung bei aufkommensneutraler Umsetzung für die kommunale 
Ebene. Letztere ist abhängig vom Verteilungsschlüssel des Umsatzsteueraufkommens und vom 
jeweiligen kommunalen Finanzausgleich. Somit ist durch die Abschaffung der Gewerbesteuer 
zunächst keine grundsätzliche Veränderung des Mechanismus des kommunalen Finanzaus-
gleichs notwendig, um die Lage der finanziell schwachen Kommunen zu verbessern. Ausgehend 
von dieser Stabilisierung der Einnahmenseite wäre ein Ausbau der Steuerautonomie an anderer 
Stelle denkbar. Beispielsweise könnte es Kommunen freigestellt werden, Zuschläge zur Lohn- 
und Einkommensteuer zu erheben, um bestimmte Projekte finanzieren zu können. 

3.2 Bessere Anreizstrukturen im kommunalen Finanzausgleich und im Länderfi-
nanzausgleich 

Grundsätzlich sollten die Entscheidungsträger vor Ort einen Anreiz haben, die wirtschaftliche 
Situation ihrer Kommune zu verbessern. Vor diesem Hintergrund besteht Reformbedarf bei den 
kommunalen Finanzausgleichssystemen. Dabei bewegt sich der Finanzausgleich im Spannungs-
feld zwischen einer nachhaltigen Aufwertung der finanzschwachen Kommunen und einem An-
reizsystem für Kommunalpolitiker, die finanzielle Lage aus eigener Kraft zu verbessern. Die Po-
litik richtet den Fokus jedoch stärker auf einen Ausgleich der Finanzkraft als auf eine Stärkung 
der Anreizstruktur. Kommunen müssen einen Großteil erzielter Mehreinnahmen an das Land 
abgeben (FiFo, 2013). 
 
Auch der Länderfinanzausgleich wirkt sich auf die kommunalen Finanzen aus, da die Steuerein-
nahmen der Gemeinden in die Ermittlung der Finanzkraft des Bundeslandes eingehen. Dabei 
werden die kommunalen Steuereinnahmen zu 64 Prozent berücksichtigt, ab dem Jahr 2020 
steigt der Wert im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen auf 75 Prozent. Auf-
grund der engen Verflechtung der Landes- und der Kommunalfinanzen wäre es stringent, die 
Steuereinnahmen der Gemeinden vollständig bei der Ermittlung der Finanzkraft eines Bundes-
landes zu berücksichtigen. Ansonsten werden Länder mit finanzstarken Gemeinden bevorzugt. 
Hinsichtlich der Anreizstruktur gilt auch für den Länderfinanzausgleich, dass die Abschöpfungs-
quoten, das heißt, wie viel Prozent ein Land oder eine Gemeinde von zusätzlich erzielten Steu-
ereinnahmen für den Finanzausgleich abgeben muss, sinken sollten (Hentze, 2017). 

3.3 Zielgerichtete Entschuldungsprogramme 

Da für einige Gemeinden der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs ermittelte Finanz-
bedarf offensichtlich nicht ausreicht, um spürbar mehr Handlungsspielraum zu erhalten und sich 
des hohen Bestands an Kassenkrediten zu entledigen, haben einige Bundesländer in den 



  

Kommunale Verschuldung 
 

10 

vergangenen Jahren weitergehende Entschuldungsprogramme aufgelegt, darunter Hessen, Nie-
dersachsen und Nordrhein-Westfalen (Weber/Beck, 2013). 
 

In Hessen hat die Landesregierung die „Hessenkasse“ ins Leben gerufen, bei der finanzschwa-
che Kommunen neue Handlungsfähigkeit durch einen Schuldenschnitt erlangen sollen. Zudem 
soll mit gleichzeitigen Konsolidierungsmaßnahmen verhindert werden, dass sich der Prozess der 
kontinuierlichen Kassenkreditaufnahme wiederholt. Je Einwohner muss eine teilnehmende 
Kommune pro Jahr 25 Euro in die Hessenkasse einzahlen (Dieter, 2018). Für Kommunen ohne 
Kassenkredite wird zusätzlich ein Investitionsprogramm aufgelegt. 
 

Das Grundprinzip des niedersächsischen Modells lautet „Hilfe zur Selbsthilfe“ zum Abbau der 
gestiegenen Kassenkredite. Die Kommunen mussten Konsolidierungsmaßnahmen wie ein be-
grenztes Ausgabenwachstum als Gegenleistung zu einer teilweisen Schuldentilgung durch das 
Land zusagen. 68 der mehr als 900 Kommunen nahmen an dem Entschuldungsprogramm teil. 
90 Prozent davon haben die Haushaltsziele erreicht (Niedersächsisches Ministerium für Inneres 
und Sport, 2017). 
 

In Nordrhein-Westfalen gibt es mit dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ ebenfalls ein zusätzli-

ches Hilfsprogramm für die Kommunen, da der kommunale Finanzausgleich die Probleme ein-
zelner Kommunen nicht strukturell lösen kann (FiFo, 2013). Auch beim Stärkungspakt wird Lan-
deshilfe mit Konsolidierungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene verknüpft. Dies hat in vielen 
Fällen dazu geführt, dass die Realsteuerhebesatze insbesondere bei der Grundsteuer erhöht 
wurden (Rappen, 2017). 
 
Damit Kommunen in besonders finanzschwachen Regionen Handlungsspielraum zurückgewin-
nen können, erscheint eine Altschuldentilgung durch das jeweilige Land und den Bund unerläss-
lich. Die Bundes- und Landespolitik wären gut beraten, dies als vorrangiges Ziel zu verfolgen. 
Denn für viele Kommunen ist eine Schuldentilgung Voraussetzung für eine eigenständige Ge-
staltung der Zukunft. Dabei sollte die Politik insbesondere die Kassenkredite in den Blick neh-
men. 
 
Ein Entschuldungsprogramm sollte stets verbunden sein mit Vorgaben für die kommunale Haus-
haltskonsolidierung, die auch kontrolliert und Verstöße entsprechend sanktioniert werden. Der 
sich aus einem solchen Programm ergebende größere kommunale Handlungsspielraum ist un-

erlässlich, um den unterschiedlichen lokalen Anforderungen – zum Beispiel mit Blick auf Alters-

struktur oder Urbanität – gerecht zu werden. 
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